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Agenturvertrag 

 

Zwischen 

 

der Versicherungsgesellschaft X AG, Straße, Ort 

vertreten durch die Vorstandsmitglieder A, B und C 

(im Folgenden: „Versicherer“) 

 

und 

 

der Agentur Y GmbH, Straße, Ort 

vertreten durch die Geschäftsführer D, E und F 

(im Folgenden: „Assekuradeur“) 

 

 

wird folgendes vereinbart: 

 

 

 

Präambel 

Der Assekuradeur übernimmt im Bereich der Transportversicherung die Vermittlung 
von Versicherungsverträgen als Abschlussagent mit einer Vollmacht für die von ihm 
vertretenen Versicherungsgesellschaften.  Hierbei übernimmt er vollständig die in 
diesem Zusammenhang notwendigerweise anfallenden Tätigkeiten nach Maßgabe 
dieses Vertrages.  

Der Assekuradeur wird bei seiner Tätigkeit die Interessen des Versicherers vertreten. 
Beide Parteien werden bei der Erfüllung ihrer Vertragspflichten stets die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns walten lassen. 

 



 
 
Unverbindliches Muster eines Agenturvertrages des VHT 
Stand 01.01.2021 

 

3 
 

§ 1 

Rechtsstellung und Aufgaben des Assekuradeurs 

 

(1) Der Assekuradeur ist selbständiger Gewerbetreibender im Hauptberuf und 
gemäß §§ 84, 92 HGB, § 59 Abs. 2 VVG als Abschlussvertreter für den Versicherer 
tätig. Der Assekuradeur verpflichtet sich zur Einhaltung der hierfür notwendigen 
gesetzlichen Voraussetzungen und der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere gemäß § 34d der GewO, der VersVermV und der §§ 59 bis 65 VVG. 
Der Assekuradeur gewährleistet, dass er die Anforderungen an die mit dem Vertrieb 
von Versicherungen befassten Personen gemäß § 48 VAG erfüllt. 

(2) Der Assekuradeur übernimmt für den Versicherer nach Maßgabe dieses 
Vertrages den Abschluss und die Änderung von Versicherungsverträgen. Im 
Zusammenhang mit der Abwicklung eines vom Assekuradeur abgeschlossenen 
Versicherungsvertrages übernimmt der Assekuradeur den Prämieneinzug und die 
Verwaltung der Versicherungsverträge, sowie die Schadensbearbeitung und die 
Regreßführung. 

(3) Der Assekuradeur übernimmt für den Versicherer ferner die dem Versicherer 
gegenüber dem Versicherungsnehmer gesetzlich obliegenden Beratungs-, 
Informations- und Dokumentationspflichten. Die insoweit dem Assekuradeur selbst 
obliegenden gesetzlichen Verpflichtungen bleiben hiervon unberührt. Der 
Assekuradeur übernimmt im Übrigen alle Tätigkeiten, die die Verwaltung der 
Versicherungsverträge üblicherweise erfordert. 

(4) Dem Assekuradeur steht es frei, auch andere Versicherer zu vertreten. Der 
Versicherer kann auch andere Versicherungsvermittler beauftragen. 

 

§ 2 

Abschluss von Versicherungsverträgen 

 

(1) Der Assekuradeur ist bevollmächtigt, im Namen und für Rechnung des 
Versicherers Versicherungsverträge abzuschließen. Er ist ebenfalls bevollmächtigt, 
Versicherungsverträge in Mitversicherung zu zeichnen. 

(2) Die Zeichnungsvollmacht beschränkt sich auf die in Anhang A bezeichneten 
Risiken und Maxima. Die Zeichnungsvollmacht wird nach den in dem Anhang A 
festgelegten Richtlinien ausgeübt. 

(3) Zur Zeichnung von Risiken sind ausschließlich die gesetzlichen Vertreter des 
Assekuradeurs sowie die vom Assekuradeur bevollmächtigten Personen im Rahmen 
ihrer Tätigkeit für den Assekuradeur berechtigt. 
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§ 3 

Prämieneinzug und Verwaltung 

 

(1) Der Assekuradeur ist bevollmächtigt, für die von ihm abgeschlossenen 
Versicherungsverträge gemäß Anhang B die vereinbarten Prämien mit Wirkung für 
den Versicherer einzuziehen. Die Vollmacht umfasst auch die Befugnis, gemäß § 35 
VVG mit Wirkung für den Versicherer aufzurechnen, Forderungen zur 
Insolvenztabelle anzumelden sowie die gemäß §§ 37 ff VVG bestehenden Rechte 
des Versicherers auszuüben. Der Assekuradeur wird ermächtigt, Prämien im 
eigenen Namen für Rechnung des Versicherers geltend zu machen. Die 
eingezogenen Prämien sind ausschließlich auf einem vom übrigen Vermögen des 
Assekuradeurs getrennten Konto zu verwalten. Der Versicherer ist verpflichtet, 
erforderlichenfalls eine gesonderte Geldempfangsvollmacht zu erteilen. 

(2) Der Assekuradeur ist bevollmächtigt / nicht bevollmächtigt, vereinnahmte 
Versicherungssteuer im Auftrag des Versicherers nach den Vorgaben in Anhang C 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

(3) Der Assekuradeur nimmt die Abrechnung zwischen ihm und dem Versicherer 
gemäß Anhang D dieses Vertrages vor. 

(4) Der Assekuradeur lässt sich von jedem Versicherungsvermittler vor Auszahlung 
von Schäden und Rückprämien eine schriftliche Vollmacht des 
Versicherungsnehmers gemäß Anhang E vorlegen, wonach der 
Versicherungsvermittler zur Entgegennahme solcher Zahlungen ausdrücklich befugt 
ist. Eine Kopie dieser Vollmacht nimmt der Assekuradeur zu seinen Unterlagen.  

 

§ 4 

Schadensbearbeitung 

 

(1) Der Assekuradeur bearbeitet die Schäden, die unter den von ihm 
abgeschlossenen Versicherungsverträgen entstehen, nach Maßgabe der 
Instruktionen in Anhang F. 

(2) Zur Entscheidung über eine Entschädigung sind ausschließlich die vom 
Assekuradeur bevollmächtigten Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den 
Assekuradeur nach Maßgabe des Anhang F zu diesem Vertrag berechtigt. 
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§ 5 

Regressführung 

 

(1) Im Rahmen der Schadenbearbeitung regressiert der Assekuradeur für den 
Versicherer die Schäden, die unter den von ihm abgeschlossenen 
Versicherungsverträgen entstehen, nach Maßgabe der Instruktionen in Anhang G 
dieses Vertrages. Er ist ermächtigt, Regresse im eigenen Namen gerichtlich geltend 
zu machen. 

(2) Zur Entscheidung über einen Regress sind ausschließlich die vom Assekuradeur 
bevollmächtigten Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Assekuradeur nach 
Maßgabe des Anhang G berechtigt. 

 

§ 6 

Provisionen und Gewinnbeteiligung 

 

(1) Der Assekuradeur erhält für seine Tätigkeit als Versicherungsvermittler eine 
Provision gemäß Anhang H dieses Vertrages. 

(2) Der Assekuradeur erhält außerdem eine Gewinnbeteiligung gemäß Anhang I 
dieses Vertrages. 

(3) Mit den unter Absätzen 1 und 2 genannten Vergütungen sind – unbeschadet zu § 
5 oder sonst in diesem Vertrag besonders getroffener Regelungen – alle Ansprüche 
des Assekuradeurs aus seiner Tätigkeit für den Versicherer abgegolten. 

 

§ 7 

Einsichts- und Prüfungsrechte 

 

(1) Der Versicherer, seine Abschlussprüfer oder eine zuständige Aufsichtsbehörde 
sind berechtigt, jederzeit für sich Zugang zu den Räumlichkeiten des Assekuradeurs 
zur Einsicht in alle Daten der auf Rechnung des Versicherers gezeichneten Verträge 
zu verlangen. Das Einsichtsrecht bezieht sich auch auf die Zahlungsunterlagen zu 
den auf Rechnung des Versicherers gezeichneten Verträgen. Insbesondere hat der 
Assekuradeur sicherzustellen, dass 

1. der Versicherer selbst, seine Abschlussprüfer und die Aufsichtsbehörde auf alle 
Daten zugreifen können und 
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2. die Aufsichtsbehörde Zugangsrechte zu den Räumen des Assekuradeurs erhält, 
die sie selbst oder durch Dritte ausüben kann. 

(2) Der Assekuradeur ist verpflichtet, während ortsüblicher Geschäftszeiten den vom 
Versicherer oder der zuständigen Aufsichtsbehörde beauftragten Personen diesen 
Zugang zu gewähren. Die Gewährung des Zugangs ist auf die von den beauftragten 
Personen vorzulegenden schriftlichen Untersuchungsaufträge beschränkt. Soweit 
eine zuständige Aufsichtsbehörde Zugang verlangt, richtet sich der Umfang des 
Zugangs nach dem Auftrag der Behörde. 

(3) Routineprüfungen sind mit einer Frist von wenigstens 1 Monat anzukündigen. 

(4) Die Verpflichtungen des Assekuradeurs bestehen auch nach der Beendigung 
dieses Vertrages weiter fort. 

 

§ 8 

Organisation, Weisungsrechte, aufsichtsrechtliche Anforderungen 

 

(1) Der Assekuradeur ist verpflichtet, allen Weisungen des Versicherers zu folgen, 
die im Zusammenhang mit dem nach § 1 Abs. 2 übernommenen Geschäft stehen. 

(2) Der Versicherer ist jederzeit berechtigt, die Instruktionen über das an den 
Assekuradeur ausgegliederte Geschäft mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. 
Beabsichtigt der Versicherer eine solche Änderung, so wird er dies dem 
Assekuradeur mitteilen. Die Parteien werden sodann die Änderungsvorschläge des 
Versicherers auf ihre Praktikabilität verhandeln, um nach Möglichkeit eine Einigung 
zu erzielen. Kommt eine solche Einigung nicht innerhalb von zwei Wochen nach der 
Mitteilung der beabsichtigten Änderungen zustande, so ist der Versicherer berechtigt, 
die Änderungen einseitig festzusetzen. Die geänderte Fassung des jeweiligen 
Anhangs wird verbindlich, sobald sie dem Assekuradeur schriftlich und vom 
Versicherer paraphiert übermittelt wurde. Der Assekuradeur hat die Ausfertigungen 
des geänderten Anhangs ebenfalls zu paraphieren und dem Versicherer eine 
Ausfertigung zurückzugeben. 

(3) Der Assekuradeur ist gegenüber dem Versicherer verpflichtet, sämtliche 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, insbesondere solche nach Art. 274 
der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/35 vom 17. Januar 2015, und nach § 32 
VAG. Dies gilt gleichermaßen für derzeit geltende als auch für künftige 
aufsichtsbehördliche Vorgaben. 
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§ 9 

Prüfung und Monitoring 

 

(1) Der Assekuradeur verpflichtet sich, alle zwei Jahre durch einen Wirtschaftsprüfer 
eine Prüfung gemäß den vom Verein Hanseatischer Transportversicherer (VHT) e. 
V. herausgegebenen „Grundsätzen der Berichterstattung und Prüfung der 
organisatorischen Grundlagen zur Einhaltung der Agenturverträge, der Einhaltung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Ordnungsmäßigkeit des 
Geschäftsbetriebes des Assekuradeurs“ in der jeweils neuesten Fassung 
durchführen zu lassen. Eine Prüfung unmittelbar nach Vertragsschluss ist nur 
erforderlich, wenn eine solche Prüfung bei dem Assekuradeur vorher noch nicht 
durchgeführt wurde. Darüber hinaus gibt der Assekuradeur gegenüber dem 
Versicherer jährlich eine Konformitätserklärung bezüglich der in dem letzten Bericht 
des Wirtschaftsprüfers gemachten Angaben ab. 

(2) Der Assekuradeur verpflichtet sich, eine außerordentliche Prüfung vornehmen zu 
lassen, wenn sich wesentliche Grundlagen seines Geschäftsbetriebes ändern.  

(3) Die Prüfung wird vom Assekuradeur initiiert und koordiniert. Auftraggeber ist der 
Versicherer. 

(4) Der Versicherer trägt die Kosten, anteilig gemäß seiner Beauftragung. 

(5) Der Assekuradeur verpflichtet sich, berechtigte Beanstandungen im Bericht des 
Wirtschaftsprüfers unverzüglich zu beseitigen. 

 

§ 10 

Erteilung von Untervollmachten, Subunternehmer 

 

(1) Der Assekuradeur ist nur nach vorheriger Zustimmung des Versicherers dazu 
berechtigt, Zeichnungsvollmachten an Dritte weiterzugeben. 

(2) Der Assekuradeur ist nur nach vorheriger Zustimmung des Versicherers dazu 
berechtigt, Schadensregulierungsvollmachten an Dritte weiterzugeben. 

(3) Der Assekuradeur ist nur nach vorheriger Zustimmung des Versicherers dazu 
berechtigt, die ihm erteilten Vollmachten zur Entrichtung der Versicherungssteuer an 
Dritte weiterzugeben. 

(4) Der Assekuradeur ist nur nach vorheriger Zustimmung des Versicherers dazu 
berechtigt, die ihm erteilten Vollmachten zur Regreßführung an Dritte weiterzugeben. 
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(5) Der Assekuradeur ist berechtigt/nicht berechtigt, nach Maßgabe des Anhangs K 
zu diesem Vertrag ihm erteilte Inkassovollmachten an Dritte weiterzugeben. 

(6) Der Assekuradeur ist nur nach vorheriger Zustimmung des Versicherers dazu 
berechtigt, Teile der sonst für den Versicherer übernommenen Tätigkeiten auf Dritte 
auszugliedern. 

 

§ 11 

Störung des Geschäftsbetriebes 

 

(1) Die Parteien verpflichten sich, sich gegenseitig unverzüglich über wesentliche 
Störungen des Geschäftsbetriebes zu unterrichten. 

(2) Der Assekuradeur ist verpflichtet, Störungen des Geschäftsbetriebes 
unverzüglich zu beseitigen. 

(3) Der Assekuradeur ist verpflichtet, einen angemessenen Notfallplan für die 
übernommenen Tätigkeiten aufzustellen. Der Notfallplan ist für Dritte nachvollziehbar 
zu dokumentieren. 

 

§ 12 

Beschwerden 

 

(1) Die Parteien verpflichten sich, sich gegenseitig unverzüglich über Beschwerden 
von Versicherungsnehmern oder anderen Berechtigten zu informieren. 

(2) Der Assekuradeur ist verpflichtet, die Beschwerden nach den Leitlinien zur 
Beschwerdebearbeitung gemäß Anhang L zu behandeln. 

 

 

§ 13 

Herausgabe von Unterlagen, Zurückbehaltungsrecht 

 

(1) Der Assekuradeur ist verpflichtet, Unterlagen, die von ihm gezeichnete 
Versicherungsverträge betreffen, unverzüglich auf Anforderung des Versicherers 
herauszugeben. 
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(2) Ein Zurückbehaltungsrecht – gleich welcher Art – steht dem Assekuradeur an den 
Unterlagen nicht zu. Auch gegenüber einem behaupteten oder titulierten 
Schadensersatzanspruch steht dem Assekuradeur kein Zurückbehaltungsrecht an 
den die Versicherungsverträge betreffenden Unterlagen zu. 

(3) Bei Gefahr in Verzug ist der Versicherer berechtigt, die Unterlagen auf seine 
Kosten ohne Einhaltung einer Frist aus den Geschäftsräumen oder den Archiven des 
Assekuradeur abzuholen. 

 

§ 14 

Versicherungsvermittler 

 

(1) Der Assekuradeur ist verpflichtet, nur mit solchen gewerbsmäßig tätigen 
Versicherungsvermittlern zusammenzuarbeiten, die die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit erfüllen. Der Assekuradeur hat die 
Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen nach Maßgabe des Anhang M 
vorzunehmen. 

(2) Kommt ein Versicherungsvertrag unter Vermittlung von Versicherungsmaklern 
zustande, so gilt im Verhältnis zwischen Versicherer und Assekuradeur der 
Versicherer als Schuldner des Maklerlohns. 

 

§ 15 

Berufshaftpflichtversicherung 

 

Der Assekuradeur verpflichtet sich, eine § 34d Abs. 2 Nr. 3 der Gewerbeordnung in 
Verbindung mit der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung 
entsprechende Berufshaftpflichtversicherung in Höhe der gesetzlichen 
vorgeschriebenen Mindestdeckung abzuschließen, die auch das Risiko für die 
Tätigkeit des Assekuradeurs aus diesem Vertrag deckt. Der Assekuradeur 
verpflichtet sich dem Versicherer eine Kopie des Versicherungsvertrages nebst 
Änderungen zur Verfügung zu stellen. Änderungen der Berufshaftpflichtversicherung 
teilt der Assekuradeur dem Versicherer unverzüglich mit. 

 

 

 

 



 
 
Unverbindliches Muster eines Agenturvertrages des VHT 
Stand 01.01.2021 

 

10 
 

§ 16 

Geheimhaltung, Datenschutz, Geldwäsche 

 

(1) Beide Parteien verpflichten sich, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihnen 
anvertraut oder als solche durch ihre Tätigkeit im Rahmen dieses Vertrages 
bekanntgeworden sind, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht zu 
verwerten oder anderen mitzuteilen, soweit dies nach den gesamten Umständen der 
Berufsauffassung eines ordentlichen Kaufmanns widersprechen würde. 

(2) Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft durch den Assekuradeur, ist dieser 
verpflichtet nach den Verhaltensregeln gemäß Anhang N zu verfahren. Unbeschadet 
der hier getroffenen Regelung gelten die Vorschriften der DSGVO und des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 

(3) Der Assekuradeur ist verpflichtet die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes 
sowie die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 
nach den Maßgaben des Anhang O zu beachten.  

 

§ 17 

Vertragsdauer 

 

(1) Dieser Vertrag tritt am TT.MM.JJJJ in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. 

(2) Eine ordentliche Kündigung des Vertrages kann von beiden Parteien mit einer 
Frist von sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden. 

(3) Die Kündigung gemäß Absatz 2 bedarf der Schriftform. 

(4) Das Recht zur Kündigung ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund (§ 
89a HGB) bleibt unberührt. 

(5) Im Falle der Beendigung des Vertrages wickelt der Assekuradeur die laufenden 
Geschäfte nach den Bestimmungen dieses Vertrages ab und erhält auch die hierfür 
vorgesehenen Provisionen und Gewinnbeteiligungen. Im Falle der Beendigung 
dieses Vertrages durch eine Kündigung gemäß Absatz 4 haben beide Parteien das 
Recht, eine solche Abwicklung abzulehnen. 

(6) Bei der Berechnung eines etwaigen Ausgleichsanspruchs nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses gemäß § 89b HGB werden die Parteien insbesondere 
berücksichtigen, ob und inwieweit der Assekuradeur die Versicherungsbestände 
umdeckt. 
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(7) Der Vertrag endet und die erteilten Vollmachten erlöschen, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf an dem Tag,  

- an dem der Assekuradeur die Erlaubnis zur Tätigkeit als  
           Versicherungsvermittler verliert; 

- an dem eine zuständige Behörde die Beendigung des Vertrages mit sofortiger  
           Wirkung verlangt; 

- an dem eine der Vertragsparteien das Insolvenzverfahren einleitet. 

 

§ 18 

Rechtswahl 

 

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

§ 19 

Schriftform 

 

Diese Vereinbarung enthält sämtliche zwischen den Parteien geltenden Regelungen. 
Änderungen des Vertrages und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Das gilt 
auch für die Aufhebung der Schriftform oder die Vereinbarung einer anderen Form. 
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 

 

§ 20 

Ausfertigungen 

 

Dieser Vertrag nebst Anhängen A – X, die in ihrer jeweils neuesten Fassung 
Bestandteil dieses Vertrages sind, liegt in zwei Ausfertigungen, jeweils von beiden 
Parteien unterzeichnet und paraphiert, vor. Beide Parteien erhalten je eine 
Ausfertigung. Frühere Agenturverträge zwischen den Parteien werden zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Vertrages durch diesen Vertrag ersetzt. 
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§ 21 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Vorschriften dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies nicht 
die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen. Die Parteien werden sich in einem 
solchen Fall um eine Vereinbarung bemühen, die dem Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschriften 

 

 

 


